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Karlsruher Tagblatt .

Rk. 132. Erstes Blatt. Donnerstag den IS . Mai 18SV

Wege« des Himmelfahrtsfestes erscheint morgen kein Tagblatt ._

Bekanntmachung .
Nr . 34052 . Die Bauordnung für die Residenzstadt Karlsruhe betreffend.

Nachstehend bringen wir die durch Erlaß Großh. Herrn Landeskommiffärs dahier vom k. d. Mts . Nr . 2063 als ortspolkzeiltche Vorschrift für voll«

ztehbar erklärte „Bauordnung für dir Residenzstadt Karlsruhe " zur allgemeinen Kenntniß.
Karlsruhe , den 8. Mai 1880. Großh . Bezirksamt .

v. Preen .

(Fortsetzung von Karlsruher
- . «7. Dachrinnen , Abfallröhreu »nd Tchneefänger au der Straße .

Die unmittelbar nach der Straße neigenden Dachflächen müssen mit
wasserdichte », steinernen oder metallenen Traufkanälen und Abfallröhren von
entsprechendem Querschnitt versehen sein, welche nach Maßgabe der Bestim,
mungen in 88- 84 ffg. N.-O . auszuführen sind.

Schiefer- und Metalldächer, desgleichen andere Dachflächen , sofern
letztere Neigung über 25 ° haben , müsse» nach der Straßenseite zur Ver¬
hütung von Schneeabrutschungen mit Schutzvorrichtungen versehen sein. Diese
Verpflichtung fällt bei flachen, zum Begehen eingerichteten Dächern von über
ö ° Neigung , sowie bei den sehr stellen Dachflächen von mindesten« 70 °

Neigung weg.
Die obigen Bestimmungen finden auch auf die Vorbauten im Sinne

des Z. 33 entsprechende Anwendung, soweit dieselben hier in Betracht kom¬
men können.
ß. 48. Berscht Lesbarkeit der an der Straße belogenen Gebäude.

Jedes von der Straße aus zugängliche Gebäude muß an seinen Ein¬
gängen verschließbar sein.

ß. SS. Benützung der Bauwerke für öffentliche Zwecke.
Die Grundstückbesitzer müssen cs dulden , daß an ihren Gebäuden

und Einfriedigungen Straßenlaternen , Straßen - , Wasserleitung«- , Gaslei¬
tung«- und andere Lhnliche, de« öffentlichen Nutzen dienende Schilder ange¬
bracht werden.

Den Grundstückbesttzern ist von der zuständige « städtischen Behörde
vorher Anzeige zu machen ; ihren Wünschen hinsichtlich des Ortes und der
Art und Weise der Anbringung der in Rede stehenden Gegenstände ist jede
mit de« öffentlichen Interesse vereinbarliche Rücksicht zu tragen.

A. SV. Hausnummer ». ""

An jedem bebaute« Grundstück muß am Haupteingang die vom
Stadtrat bestimmte Hausnummer von der Straße aus erkennbar angebracht
werden.

Dem Stadtrat bleibt Vorbehalten , nähere Bestimmungen über die Art
und Weise der Hausnummern zu erlassen , auch letztere auf Kosten der Grund -
stückbesitzer «»-«bringen und, wenn nöthig, zu verändern »nd zu erneuern.

Geschieht die Anbringung durch den Stadtrat , so findet die Vorschrift
des §. 48 Abs. 2 auch hinsichtlich der Hausnummern entsprechende Anwendung.

V. Abschnitt.
Vorschriften hinsichtlich der Festigkeit.

(88. S, 4, S. 6 und S der L.-B.-V., 11 « Pol.-Str .-A.^S ., 88- 880 , 8S7
Ziffer IS

K. S1. Baumaterialien .
Au jeglicher Bauarbeit dürfen nur solche Baumaterialien verwendet

werden, mit welchen dem Bau bet entsprecheicker Ausführung die erforder¬
liche Festigkeit verliehen werden kann.

Als Bindemittel für Herstellung von Mauerwerk uud Verputz sind
nur Materialien mit solchen Beimengungen gestaltet , welche «inen gut
bindenden, steinartig erhärtenden, wetterbeständigen Mörtel ergeben .

8. SS. Fundamentierung .
(8. S L.-B.-B )

Sämtliche Fundamente sind derartig anzulegen, daß sie die er¬
forderlich« Tragfähigkeit erhalten.

Seitenfundamentmauern , an welche bereits angebaut ist, oder künftig
angebaut werden kann und darf, müssen, auch wenn da« Gebäude nicht mit
Kellern versehen wird , mindesten « 3 m tief auf gutem Grund fundiert
werden. Im Uebrigen genügt für nicht unterkellerte Wohngebäude und
« dere größere Gebäude bei gutem und hinreichend tragfähigem Baugrund
«tue Flmdamenticrung von 1F w.

8 - SS. Da « Landgrabengewblbe.
Für die Ueberwölbung des LandgrabenS gelten folgende besondere

Vorschriften r

Tagblatt Nr . 131 , Seite 2034 .)
1 . Der Querschnitt des Gewölbes ist bei dem städtischen Tiefbau¬

amt zu erheben .
2. Zum Bruchsteinmauerwerk darf nur hydraulischer (schwarzer ) Kalk

verwendet werden und es mutz die Mörtelmtschung 3 Teile
Quarzsand auf 2 Teile Kalk bettagen.

3. Das Mauerwerk ist in — durch die ganze Länge desselben lau¬
fenden — Schichten von 10 bis 24 o» Höhe auszuführen , die
Stoßfugen des Mauerwerks sind 10 om tief durchzuführenund die
Steine müssen mindesten « 10 om überbindcn.

Die Stchtflächen dieses Schichtenmauerwerks sind sauber
abzuspitzen und mit Cementmörtcl (Mischung 1 :2) glatt auszu»

fugen. In dem mittleren Gewölbedrittel dürfen nur 45 om tiefe
Gewölbesteine zur Verwendung kommen . An den nicht sichtbaren
Flächen ist das Mauerwerk mit einem Fugenbestich zu versehen .

4. Auf das Gewölbe hat ein Ccmentmörtelguß von 5 om Stärke in
dem MischungSverhältnißvon 5 Teilen Sand auf 1 Teil Cement
zu kommen . Dieser Ueberguß darf erst dann auf da- Gewölbe
gebracht werden , wenn dasselbe mindestens 3 Tage ausgeschalt ist.

5. Die gemauerte Rinne des LandgrabenSsowie das cementirte Vor¬
land zu beiden Seiten derselben unter der Baustelle sind während
des Bauen« vollständig zu decken , damit Beschädigung und Ver¬
schlammungen derselben nicht möglich sind .

Bei Herstellung von Mauern über den Landgrabengewölben sind
Vorkehrungen zu treffen, daß nur die Widerlager der Landgrabengewölbe,
soweit deren Abmessungen dies gestatten , nicht aber die Gewölbe selbst be¬
lastet werden. Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf einstöckige, quer über
dem Landgrabengewölbe anzulegende Grenzmauern.
8. Sä. Umfassuugswände , welche nicht zugleich Brandmauern stad.
(8§. 18, 14 und 42 Ziff. 4 L.-B.-V. ; vergl . wegen der Brandmauern 88- 63 «nd 63

dieser Bauordnung.)
I . Alle UmfaflungSwände von Gebäuden einschließlich der an Licht-

Höfe anstoßenden Wände müssen in Stein erstellt werden.
Abgesehen von den in 8. 42Ziff. 4 derLandesbauverordnungunter » und d

zugestandenen Ausnahmen dürfen an Hintergebäuden, welche nicht zum
Wohnen bestimmt und nicht mit Feuerstätten versehen sind, die Umfassungs-
Wände — unbeschadet der Bestimmungen über Brandmauern — in Fach¬
werk erstellt werden , wobei die Pfosten mindestens 12/15 vm stark sein
und die Fachwände selbst mindestens 12 om dick ausgemauert werden müssen .
Jedoch dürfen bei Gebäuden, die mehr als 2 Stockwerke habe» , nur die
beiden obersten Stockwerke Fachwerk erhalten. Außerdem kann die Bau¬
polizeibehörde weitere Ausnahmen von der Vorschrift des Absatz 1 in der
Weise bewilligen, daß an Stelle des Steinbaues Fachwerk oder Metall tritt .

II . Die nicht als Brandmauern zu erstellenden UmfaffungSwände
müssen mindestens folgende Stärken haben :

1 . Bei Mauerwerk au« Bruchstein :

v.

bei einstöckigen Gebäuden 50 om ;
bei 2-, 3- und 4-stöckigen im Dachgiebel 45 om , im oberen
Stockwerk 50 om , in den anderen Stockwerken nach abwärts
je 10 om stärker ;
da« Fundamentmauerwerk(vom Boden abwärts ) ist um 15 om
zu Verbrettern .

2. Bei Mauerwrrk aus Backsteinen und sonstigen künstlichen oder
aus gleichmäßig geformten natürlichen Steinen :
a . bei einstöckigen Gebäuden im Giebel 25 om , im Stockwerk

38 om ;
d . bei 2-stöckigen im Giebel 25 , im oberen Stockwerk 38 , in

dem untern 52 om ;
v. bei 3- und 4-stöckigen jim Giebel 25 , in den 2 oberen Stock¬

werken je 38 om , in den 2 unterm je 52 om ;
ä . das Fundamentmauerwerk wie Ziffer 1 litt o.



SSM
3. Die Verwendung von künstlichen TuWeinen ist zur Herstellung

von Außenwänden unzulässig .
4. In dem Mauerwerk angebrachte Hohlräume sind in den vorstehend

aufgeführten Mauerstärken nicht inbegriffen.
8. SS. Scheidewände .

Werden im Innern der Gebäude durch alle Stockwerke Scheide¬
wände aufgeführt , so muß mindestens eine Hauptscheidewand , welche Ge-
bälke zu tragen hat , massiv d. h. auS natürlichem oder künstlichem Stein
oder Beton und zwar in einer Stärke von mindesten- 25 om oder au«
Metall erstellt werden .

Weiter sind massiv zu erbauen:
1. Die Flurwände läng- de- HaupteingangS;
2. die Treppenhauswände durch alle Stockwerke bis unter die

Dachfläche ;
3. die Küchenwände und Abortwände und zwar in allen Stock¬

werken ;
4. die Wände derjenigen sonstigen Räume , welche die gleichen

Decken erhalten.
Im Uebrigen dürfen die Scheidewände auS jedem genügende Festigkeit

bietenden Material erstellt werden.
Dieselben sollen womöglich in allen Stockwerken über einander an¬

gelegt sein.
Ist diese« nicht thunlich , so sind die hohl stehenden Wände als Hang¬

oder Sprengwände zu behandeln oder auf entsprechende eiserne Träger zu
setzen.

K. SK. Fenster-, Thor « und Thürleibangen .
In allen massiven Mauern müssen die Leibungen entwederüberwölbt

oder mit Eisenschienen hinreichend fest abgedeckt werden .
8. S7. Eisen » ( Metall ) Konstruktionen.

1. Eisen- (Metall -) Trag -Konstruktionen dürfen niemals auf Holz
aufgelagert werden.

Alle eisernen Unterzüge , Mauer - und Wandträger rc. müssen als
Grundlage Quadersteine oder Mctallplatten erhalten.

2. Eisen- (Metall -) Konstruktionen, welche größere Gcbäudethcile zu
tragen haben , dürfen nur nach genauen statischen Berechnungen der Trag¬
fähigkeit in Anwendung kommen .

Diese Berechnungen sind der Baupolizeibehörde unter Anschluß der
erforderlichen Detailzeichnung vorzulegen .

3. Eiserne Säulen , Ständer , Gußwände rc. müssen auf gutfundamen-
tierte Unterlagsquader ausgesetzt werden.

4. Bei größeren Trägern ist jeder Stoß genügend zu unterstützen .
5. Ganze Fanden dürfen nicht ausschließlich auf Metallkonstruktionen

aufgebaut werden ; mindesten« müssen die beiden Endpfeiler sowie die
Pfeiler zu beiden Setten des Hauseingangs massiv au« Steinquadern erstellt
werden. Wo hiernach die ununterbrochene Länge der lediglich auf Metall -
trägern ruhenden Faradenteile noch zu groß erscheint, bleibt der Baupolizei¬
behörde Vorbehalten , die Anordnung weiterer Steinstützcn zu verlangen.

8. S8. Gewölbe .
(§. 5 Abs. 2 L.-B -V .)

Gewölbe sind auS Bruchsteinen, hart gebrannten Backsteinen oder
Beton zu erstellen .

Kommen Wände auf ein Gewölbe zu stehen , so sind , wenn nöthig,
zur Entlastung desselben entsprechende Gurtbögen oder eiserne Träger anzu¬
bringen.

8. SS. Decken.
Die Balkenfache dürfen nur auf trockenen und vollständig rindefreien,

mindesten« 2 om dicken , gut befestigten Streifböden (Stückhölzern) oder a » f
auSgetrocknetem Wickelfach bezw. auf hart gewordener Betonwölbung auf¬
gefüllt werden.

Die Auffüllung, zu welcher nur trockenes , mit organischen Stoffen
nicht vermischtes Material verwendet werden darf, muß in den beiden ersten
Fällen mindesten « 10 om hoch fein.
8« KV. Anwendung der vorstehenden Bestimmungen auf Umbauten .

Die vorstehenden Vorschriften , insbesondere 8. 54 finden auch An¬
wendung bei Umbauten und Veränderungen.

Das Aufbau cn auf vorhandene Bauteile , insbesondere das Auffetzen
von Stockwerken ist deshalb nur dann zulässig, wenn die vorhandenen Bau¬
teile den bestehenden Bestimmungen entsprechen oder entsprechend hergestellt
werden.

Anblendung von Mauerweck ist als hinreichende Verstärkung nicht
anzusehen .

8. KL . Banlofigkeit .
(8 . 4 L .-B.-V. , 8 . 367 Ziff. 18 R.-St .-G .-B.)

Gebäude oder Gebäudeteile, welche baulo« geworden sind , müssen
ausgebessert oder, wo die« nicht mehr möglich ist , abgetragen werden.

Sind Gebäude der Gefahr des Einsturzes ausgesetzt , so können die
darin wohnenden oder beschäftigten Personen zum sofortigen Verlassen
derselben von der Ortspolizeibehörde gezwungen werden.

VI. Abschnitt.
Vorschriften hinsichtlich der Feuersicherheit.

(88 . 4 , 6 , 8—4l , 42 Ziff. 2 , s , S—7 L.-B .-V. , 8- 116 Pol.-Gtr.-G.^ .,
88- 368 Ziff. 3 , 4 und 8 und 36S Ziff. 3 R .-St .-S .-B.. Vemrdnuug »om

28 . November 1864 , die Verhütung von Feuertgefahr für Gebäude betr .)

8. 82. Brandmauern .
(88 . S- 12 der L.-B .-V .)

1. Im Sinne de« 8- 9 Abs. 3 Ziff. 2 der Lande «bauverordnung
beträgt :

1 Backsteinlänge . 25 om,
IV, Backsteinlängen . . . . 38 »
2 » . . . . 52 ^
2V, « . . . . 65 v

2. Um der Vorschrift in 8- 9 Abs. 5 der Landesbauverordnung zu
entsprechen , müssen die Fundamente mindestens folgende Sticken erhalten :

». sofern die betreffende Brandmauer aus Bruchsteinmauerwerk
besteht : 15 om mehr al« die Dicke der Brandmauer de« untersten
Stockwerks beträgt ;

b . sofern die Brandmauer aus Backsteinmauerweck besteht : mindesten «
75 om.

3. Wo der seitliche Abschluß durch Brandmauern erfolgt , sind auch
in der Nähe derselben befindliche ausladende Dachsparren und sonstige vor»
stehende , au« brennbarem Stoffe bestehende Bautheile auf der der Brand »
mauer zugewendeten Seite feuersicher zu verkleiden .

Hölzerne Gesimse müssen an der inneren Seite der Brandmauer
abgeschnitten werden und dürfen mit ihrer Ausladung die Brandmauer nicht
überragen.

4. Alle Brandmauern müssen überall mindesten « 50 om über die

Dachdeckung emporragen und der Neigung de« Dache - entsprechend staffel-

förmig gebaut sein .
5. Die Bestimmungen de« 8- 60 , insbesondere Absatz 2 finden auch

hier entsprechende Anwendung.
8. 63. Erhöhung der Scheidewände zwischen zwei Gebäuden Aber

die Dachfläche.
(8- 54 dieser Bauordnung.)

Jede — auch nicht al« Brandmauer zu erstellende — Scheidcmauer
-wischen 2 Gebäuden muß überall mindesten - 50 om und zwar der Dach»
neigunz entsprechend staffelförmig über die Dachdeckung hinaus aufgeführt
werden und zwar über Dach in einer Stärke von mindesten « 25 om.

8« 64. Eingänge und Einfahrten .
(8 . 8 L.-B.-V . , 8- 9 Ziff. 17 der Verordnung vom 17. Oktober 1884 , Schul¬

bauten betr .).
Jede « Gebäude (Vorder- oder Hintergebäude) muß einen unmittelbar

in da« Freie führenden , stets zugänglich zu haltenden Eingang haben,
welcher bei einer Frontlänge bis zu 10 m mindesten « 1,2 und bei größerer
Frontlänge mindestens 1,5 m breit sein muß.

Jede « Gebäude (Vorder- oder Hintergebäude) , welche« die ganze
Brette eines Grundstückes einnimmt und passiert werden muß , um au«
anderen Gebäuden auf demselben Grundstück nach der Straße zu gelangen,
muß mindesten « einen Durchgang von 1F m Breite besitzen.

Nur bei Erfüllung dieser Bedingung dürfen neue Hintergebäude erstellt
werden, bei welchen die Voraussetzungende« vorigen Absatzes zutreffen.

Die angegebenen Maße sind durch die ganze Ganglänge einzuhalten.
Wo es im Interesse des Feuerschutzes erforderlich erscheint, bleibt der

Baupolizeibehörde Vorbehalten , die Errichtung einer Einfahrt zu verlange».
Der Bodenbelag der als Eingang bezw. Einfahrt dienenden Räume muß
au« feuersicherem Material bestehen , auch sind in denselben die Decken zu
verputzen (vergl. 8- 55 Abs. 2, Ziff. 1).

8« KS. HauSthüren .
( 8 - 56 dieser Bauordnung .)

Die lichte Weite der an den Eingängen und Einfahrten (8- 64) be«

findlichen Thüren hat sich nach der Breite de« Durchgangs zu richten mit
der Maßgabe, daß sie höchsten« 20 om schmäler sein darf al« die Mindest¬
breite de« letzteren beträgt.

Die nicht unmittelbar auf die Straße mündenden Au- gang-thüren
an Gebäuden , welche für größere Versammlungen bestimmt sind , müssen
nach Außen schlagen.

Bei der Benutzung solcher Gebäude durch größere Massen si d sämt¬
liche Au-gangSthüren stets offen zu halten.

8. K6. Treppe «.
(8 - 18 L.-B .-V.)

1 . Jeder zum regelmäßigen Aufenthalt von Menschen bestimmte
Raum , dessen Fußboden höher al« 3 m über der Erdoberfläche liegt , muß»

sofern er nicht mittelst anderwetter selbstständiger Vorrichtungen (im Sinne
des L.R .S . 688 ) bequem und sicher vom Erdboden erreichbar hergestellt
wird, mit letzterem mindesten « durch eine Treppe verbunden sein .

2. Treppen gelten als unverbrennlich, wenn sie au« fenerficherem
Material (Stein bezw. Beton oder Metall ) angefertigt sind , lediglich auf



2« Ns
Unterlage« au« solchen Stoffen ruhen , von massiven WLndm umschloffen
find (8- 55 Abs. 2 ZU . 2) und wenn der Treppenraum mit feuerfestem
Material gedeckt oder die Decke desselben verputzt ist.

Die in Stein oder in undurchbrochener Metallkonstruktion au- ge-
sthrten Trittstufen können unbeschadet der Feuersicherheit mit Holz belegt
» erden .

3. Außer dm in 8- 18 der L --B .-V. bezeichnet«, Treppen sind unver¬
brennlich zu erstellen :

a. in mehr al« 2stöckigen Wohngebäuden (8- 40 ZU . 3) sämtliche
zu dm Wohnungen führende Treppen mit der Einschränkung,
daß e« , wo mehrere Treppm vorhanden sind , gmügt , wenn nur
jede Wohnung mit dem Hau«eingang durch eine unverbrmnltche
Treppe unmittelbar verbunden ist,

d . alle Zu - bezw. Eingang- treppen ,
«. alle Kellertreppen .
4. Wo e« im Interesse der Sicherhett der künftigen Bewohner bezw.

Besucher eines Gebäude- erforderlich erscheint , kann die Baupolizeibehörde
die Anlage von 2 und mehr Treppen — unvcrbrmnlichen oder nicht

' unver-
brennlichm — vorschreiben.

5. Die Breite der in diesem Paragraphen vorgeschriebmen Treppen
— unverbrmnlichcn und nicht unverbrennlichen— muß überall mindestens
1,10 m betrage«. In Fabrikgebäudenund wo die Größe des Gebäudes und
dessen Zweckbestimmung eine größere Breite der Treppen nötig macht , kann
eine solche von der Baupolizeibehördeverlangt werden .

Die Stufen der vorgeschriebmen Treppen dürfen nicht über 18 om
Steigung und nicht unter 24 om Auftritt erhalten; die Steigung muß in
einem richtigen Verhältniß zum Auftritt stehen.

6. Alle TreppenUnd , soweit dies nicht durch anstehende Mauern und
dergleichen entbehrlich gemacht wird, mit entsprechend starken und genügend
hohen Geländern zu versehen.

7. Bei nicht feuersicheren Treppen, welche zu Wohn- und ArbeitS-
räumen führen, sind die unterm Seiten über Holz zu verputzen .

K. 67. Feurrfichrrheit de« inneren Ausbaues der Gebäude.
1. Innerhalb der Gebäude dürfen Holzbalkenfache nur mit feuersicherem

trockenem Material au«gefüllt werden.
2. In Räumen mit Feuerstätten müssen , soferne nicht nach Lage der

Verhältnisse die Gefahr der Entzündung ausgeschlossen ist , Winde und
Decken auch feuersicherem Material hergestellt oder verputzt werden.

3. Küchen , Waschküchen und dergl. Räume müssen feuersichere Bödm
und Wandungen erhalten.

Bei kleineren Umbauten kann von dieser Vorschrift Nachsicht erteilt
werden ; jedenfalls muß aber in diesem Falle der Bodenbelag unter und um
dm Herd in einer Breite von mindesten « 75 om au- feuersicherem Material
bestehen.

tz. 68. Feuerficherheit der Dächer .
(88- IS und 16 L.-B .-B.)

Die Seitenwände von Giebelaufsätzen und Gaupen und anderen über
die Dachfläche sich erhebenden Dachöffnungen, die von der überbauten oder
noch überbaubaren Nachbargrenze weniger als 3,6 m entfernt sind , müssen
außen feuersicher verkleidet werden.

8. 6S . Kamine.
(88. 81 bi« 40 d. L.-B.-V .)

Sogenannte französische Kamine zu Heizzwccken sind zulässig ; die¬
selben müssen auf eine feuersichere Unterlage gesetzt werden und einen
besonderm Schornstein für sich haben .

8» 76. Blitzableiter «
(8 . 119 Pol.-Str .- G . -B .)

Bei der in Gemäßheit de» 8- 119 Pol .-Str .-G .-B . an diejOrtspolizei-
behörde zu erstattendenAnzeige ist die Art und Weise der beabsichtigten Blitz¬
ableiteranlage näher zu beschreiben und zugleich anzugebm , wer Mit der
Erstellung derselben betraut ist.

Die Blitzableiter müssen derart beschaffen sein , daß der elektrische
Strom die Leitung ungehindert bi- zum Erdboden bezw. Grundwasser durch¬
laufen kann und daß sie zur Aufnahme und unschädlichen Ableitung des
Blitze« stark genug ist ; insbesondere müssmdie Auffangstangenund Leitungen
die -enügmde Stärke « hatten.

VII. Abschnitt.
Vorschriften hinsichtlich der Gesundheit .

(88- 6 «nb 7 L.-B.-V -, Vervrbnung vom 27. Zuni 1874, die Sicherung der öffent¬
liche« Gesundheit und Reinlichkeit betr ., 8 - 367 Ziff. 12 R .-St .- G.-B., 88 - L7u..
108, 11« P °l.-Str .-G.-B. , 88 - 16, 24 , 27 Sew .-Ordg ., Art. 8 Bad. Einführung «,

gesetz zur Grw. -Ordg.)
§. 71 . Bebaubarkeit der Grundstücke in Hinficht auf deren

Versorgung mit Wasser .
(§ . 7 » ,-O . ». 27. Juni 1874, vergl. auch 8- 98 B.-O.)

Ein Grundstück darf nur dann mit Gebäudm bebaut werden, welche
zum Wohnen oder zum sonstigen nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, wen» auf demselben für die genügende Beschaffung

von gutem Trinkwasser gesorgt ist bezw. gleichzeitig mit der Bauherstellung
gesorgt wird.
8. 72. Beschaffenheit de« Baugrundes und des Ausfüllmaterials .

(8. 16 der Verordnung vom 27. Juni 1874 .)
Alle Bauplätze, welche zur Aufführung neuer, zum Wohnen oder zum

nicht blos vorübergehendenAufenthalt von Menschen bestimmter Gebäude
benutzt werden sollen , sowie auch alle zur Auffüllung in den Gebäuden ver¬
wendeten Materialien , müssen den Anforderungen der öffentlichen Gesund¬
heitspflege entsprechen .

8. 73. Schutz gegen Feuchtigkeit bei nassem und tiefliegendem
Baugrund .

Bet der Errichtung von zum Aufenthalte von Menschen bestimmten
Gebäuden auf feuchten oder unter dem höchsten Grundwasscrstande belesenen
Baugründen müssen zur Verhütung des Aufsteigen - der Feuchtigkeit in ent¬
sprechender Höhe über dem Erdboden die Mauern de- Erdgeschosses von
den damnter belegenen Fundamenten durch Jsoltrschichten getrennt werden.

8. 74. Bon den Keller» .
1. Die mit ihrem Fußboden tiefer als der angrenzende Erdboden be¬

legenen Räume gelten al« Kellerräume.
2. Alle Keller müssen mit ihrem Fußboden über den höchsten be¬

kannten Stand des Grundwasser« zu liegen kommen .
Ausnahmen hiervon kann die Baupolizeibehörde gestatten, wenn dies

nach Lage der Verhältnisse und mit Rücksicht auf die beabsichtigte Bauart
de- Kellers unbedenklich erscheint und wenn überdies dem Aufsteigen der
Grundfeuchtigkcitnach den darüber gelegenen Räumen in genügenderWeise
vorgebeugt wird.

Die Keller sind derart anzulegen, daß auch bei hohem Wafferstande
des Landgrabens ein Eindringen des Wasser « in die Kellerräume nicht statt¬
finden kann .

3. Zn allen Kellern ist für die Möglichkeit genügenden Luftwechsel«
zu sorgen .

4 . Die Fußbödm der Keller sind mit fester Deckung zu versehen .
5. Alle Keller müssen mindestens 2 m lichte Höhe erhalten.
6. Die Eingänge zu den Kellern sind so anzulcgen und zu verwahren,

daß für die auf dem Grundstück Verkehrenden keinerlei Gefahr erwächst ,
insbesondere sind Fallthüren in Gängen und Einfahrten verboten.

8. 73. Unterbau der utcht unterkellerten, zum Aufenthalt von
Menschen bestimmte« Gebäude.

Werden Wohn- oder andere zum nicht blos vorübergehendenAufent¬
halt von Menschen bestimmte Gebäude nicht unterkellert, so müssm alle die¬
jenigen Vorrichtungen getroffen werden , welche erforderlich sind , um das
Aufsteigen von Grundfeuchtigkeit oder von Erdgasen in die Räume des
Erdgeschosses zu verhüten. Jedenfalls sind die Böden des Erdgeschosses
aus eine über einer Betonschicht von mindestens 10 om Dicke befindliche
Asphaltlage zu legen oder es ist unter dem Gebälk ein durch Mauer¬
öffnungen lüstbarer leerer Raum von mindestens 90 om Höhe vorzusehen ,
wobei die Balkenlagen ausgewickelt oder ausgerollt werden müssen .

8. 76. Wohnungen «nd Aufenthaltsränme ln Keller » .
(§. 6 Abs. 4 der L.-B.-V .)

Wohnungen oder Schlafräume dürfen in Kellern (8- 74 Abs. 1) nicht
eingerichtet werden.

Andere zu nicht bloS vorübergehendem Aufenthalt von Menschen be¬
stimmte Gelasse , al» Küchen , Waschküchen, Arbeitsräume und dergl. sind
vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich der Höhe und der
Fenster (88- 78 und 81) nur mit der Maßgabe gestattet , daß der Fußboden
solcher Räume höchstens 1,5 m unter der Erdoberfläche liegen darf . Im
Ucbrigen finden die Bestimmungen des 8- 6 Abs. 4 der L.-B .-V. auf solche
Räume Anwendung.

§. 77. Hofranm bezw. Hausgarten .
(Vergl. auch 8 - 79 wegen de« Abstander der nicht nach der Straße gerichteten , mit

Fenstern versehenen Gebändewände v» n gegenüberliegende » Wänden.)
1. Bei jedem zum Wohnen oder zum nicht blos vorübergehenden

Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäude muß ein Raum (Hofraum,
Garten ) unüberbaut belassen werden, welcher in seinem Flächenmaße
mindesten- des gesammten Grundstücke - zu bettagen hat und jedenfalls
nicht unter 50 gm umfassen darf.

Vorgärten sind Sri der Berechnung des hiernach unüberbaut zu be¬
lassenden Raumes auSzuschließcn .

Auch durch überhängende Stockwerke und sonstige vorspringende
Bauteile darf der frei bleibende Raum nicht über obige Maße eingeengt
werden.

2. Ausnahmen von der Einhaltung der Bestimmungen dieses Para¬
graphen kann die Banpolizeibehördeim einzelnen Falle insbesondereinnerhalb
der alten Stadtteile und für Eckhäuser nach Anhörung des Gr . Bezirks¬
arztes und des Ortsgesundheitsrates dann zulassen, wenn anders eine ent¬
sprechende Bebauung des fraglichen Bauplatzes nicht wohl möglich ist und
wenn außerdem nach Lage der Verhältnisse eine Gesundheitsgefährdung der
künftigen Hausbewohner oder der Nachbarschaft infolge der Erteilung der
Nachsicht ausgeschlossen erscheint.
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3. Jeder unüberbaut bleibende Raum eines Grundstückes muß zum

Zwecke seiner Reinigung mit einem Zugang versehen sein.
H. 78. Fenster .

(8. 6 Abs . 2 L.-B.-V .)
1. Um der Vorschrift des 8- 6 Ms . 2 L.-B .-V . hinsichtlich des er,

forderlichen Maßes von Licht und Luft zu entsprechen , müssen alle Wohn-
räume und ebenso die sonstigen zu nicht blos vorübergehendemAufenthalt
von Menschen bestimmten Räume zum Oeffnen eingerichtete , unmittelbar
in da- Freie führende Fenster erhalten , deren lichtgebende Gesamtfläche
mindestens >/io der Fußbodenflächt des betreffenden Raumes zu betragen hat .

Ausnahmen sind nur für diejenigen der im vorigen Absatz erwähnten
Räume gestattet, welche durch ihre Verbindung mit anderen Räumen oder
auf sonstige Art ausreichend mit Licht und Luft versehen werden.

2. Unmittelbar in'S Freie führende , genügend lichtgebende Fenster
werden weiter verlangt :

a. für Treppenhäuser,
d . für Badezimmer und Speisekammern,
<r. für Morte und
ä . für Ställe .
Sofern diese Räume nicht in sonstiger Weise genügend lüftbar sind ,

müssen auch diese Fenster wenigstens teilweise zum Oeffnen einge¬
richtet sein.

Ausnahmen können unter gleicher Voraussetzung wie bei Ziffer 1
zugestanden werden.

3 . Die unter Ziff. 1 und 2 vorgeschriebenen Fenster können auch im
Dache angebracht werden (Oberlicht).

4. Glasgallerien dürfen vor den hiernach vorgcschriebenen Fenstern
nur mit besonderer Erlaubniß der Baupolizeibehörde erstellt werden.
8- 7S. Abstand der nicht nach der Straße gerichteten , mit Fenstern

»ersehenen Gebändewände von gegenüberstehende « Wände «.
( 8- 6 Abs. 2 L.-B.-V-, 88- 77 und 39 dieser B-uorduung.)

1. Jede Gebäudewand, welche Fenster der in 8 - 78 Ziff. 1 bezrichnetcn
Art enthält, muß von einer gegenüberstehenden Wand überall zum Wenigsten
um ' /g der Höhe der letzteren , mindestens aber 4,00 m abbleiben. War das
Grundstück , auf welchem die betreffende Gebäudewand errichtet werden soll ,
bisher schon bebaut, so genügt ein Abstand von einem Drittel der Höhe
der gegenüberstehenden Wand ; jedoch darf auch hier der Abstand nie unter
4,00 m verringert werden.

Kommt eine solche Wand in die Nähe der Eigentumtgrenze nach
dem Nachbargrundstück in der Art zu stehen , daß als gegenüberstehende
Wand eine auf letzterem erst noch zu errichtende oder bereits errichtete , aber
möglicherweise noch zu erhöhende Gebäudewand .in Bettacht zu ziehen ist,
so muß diese Wand — unbeschadet der Einhaltung der Bestimmungen de«
vorigen Absatzes , soweit die Nachbarwand schon besteht — von der Eigen-
tumSgrrnze auf bisher unüberbautem Gelände mindesten - 8 , auf bisher
bebautemGelände mindestens5 m fernbletben , sofern nicht etwa der Nachbar
für sich und seine Rechtsnachfolger in unwiderruflicher Weise die Ver¬
pflichtung übernimmt, etwaige auf seinem Grundstück künftig zu errichtende
Bauten nach Maßgabe der obigen Bestimmungen hinter die EigentumS-

grenze zurückzusetzen bezw. die nach der letzteren gerichteten Gebändewände
nicht über die hiernach zulässige Höhe hinaus aufzuführen und somit die
dauernde Erfüllung der Bestimmungen dieses Paragraphen durch Verein¬
barung mit dem Nachbar anderweit gesichert ist .

2. Gebäudewände, in welchen sich ausschließlich Fenster der in 8- 78

Ziff. 2 beschriebenen Art oder andere nicht unter Ziff. 1 dieses Paragraphen
fallende Fenster sich befinden (einschließlich der Lichthöfe) , müssen von
gegenüberstehenden Gebäudewänden — einerlei wie hoch dieselben sind —

überall mindestens 3,60 m abbleiben .
3. Umbautenan bestehenden Gebäudewänden, insbesondere Erhöhungen

derselben sind nur unbeschadet der Einhaltung der Bestimmungen dieses
Paragraphen zulässig. ^ Lichtschacht . .

Unter Lichtschachten werden kleine , von Gebäuden ring« umschlossene
«»überbaute Räume verstanden , welche dazu bestimmt sind, den an die¬
selben anstoßenden GebäuderäumlichkeitenLicht und Luft zuzuführen.

I « derartige Lichtschachte dürfen Fenster der in 8- 78 Ziff. 1 be»
zeichneten Art nicht münden.

Die Lichtschachtekönnen mit einem durchsichtigen , hinreichende Festig¬
keit bietenden Material überdeckt werden, wenn und insoweit dadurch nicht
der Lüftungszweck der in dieselben mündenden Fenster und sonstigen
Oeffnungen vereitelt wird.

Die Urberdeckung muß behufs Ermöglichung ihrer Reinigung sicher
zugänglich und derart angebracht sein , daß der Zutritt frischer Lust in

genügendem Maße stattfinden kann.
tz . 81. Hdhe der znm Wohnen bezw. z« nicht bloS vorübergehende «

Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume .
(8- ll der Verordnung »om 27. Zun ! 1874 , die Sicherung der öffentlichen Gesund¬

heit und Reinlichkeit betr .)
Alle zu Wohnungen oder zu Arbeitsräumen bestimmte Stockwerke ,

einschließlich der Erdgeschosse und Mansardstockwerke (Dachstöcke) , müssen
eine lichte Höhe von mindesten « S m erhalten.

Die gleiche Höhe im Lichten wird verlangt für einzelne zum Wohnen
bezw. zum nicht blos vorübergehenden Aufenthalt von Mensche« bestimmte
Räume mit Ausnahme der zu unteren Wohnungen gehörenden Schlaf- re. re.
Kammern in Mansard- urck Dachstockwcrken ; letztere dürfen jedoch nicht
unter 2,70 m lichte Höhe erhallen.

ß. 82. Dachwohnungen .
(Vergl. wegen der Höhe 8- 81 d. B.-O.)

Die Wohn- und Schlafgemacheim Dachraum müssen stehende Fenster
erhalten.

In dem Dachraum über dem ersten Kehlgebäkk sind Wohn« und son«

stige zu nicht bloS vorübergehendem Aufenthalt von Menschen bestimmte
Räume überhaupt nicht zulässig .

8. 8S. Bezug neuer Wohn - und ArbettSräume .
(8 - 13 der Verordnung »om 27 . Juni 1874 und 8- 16 dieser Bauordnung .)

Me neugebaute Häuser gemäß 8- 13- der Verordnung vom 27. Juni
1874 dürfen auch einzelne neuerstellte Räume zu Wohnzwecken nicht benutzt
werden, bevor sie genügend au- gettocknet sind.

ArbettSräume stehen den Wohnungen in dieser Beziehung gleich.
Der Verputz darf erst begonnen werden , wenn die gemäß 8- 16 statt¬

findende besondere Revision des Rohbaues dessen genügende Austrocknung
ergeben hat.

Ebenso darf da« Tapezieren bezw. Austreichrn erst staüfinden, nach¬
dem die zweite in 8- 16 Abs. 2 vorgeschriebene , besondere Revision vorge¬
nommen ist und ergeben hat , daß die Austrocknung genügend vorge¬
schritten ist.

Es bleibt dem Ermessen der Polizeibehörde anheimgestellt, nach
Fertigstellung der Räume durch Untersuchung während vierzrhntägiger Frist
de« 8- 16. Abs. 2 feststellen zu lassen, ob die betreffenden Räume genügend
ausgettocknet sind und ohne Nachteil für die künftigen Bewohner bezogen
werdm können .

Räume, welche trotz polizeilicher Beanstandung oder unter Außer¬
achtlassung der Bestimmungen dieses Paragraphen oder de« 8- 16 bezogen
worden sind , müssen auf Anordnung der Polizeibehörde alsbald wieder
„»MM „»d,», ^ ^ BE -»- -. .

Alle Brüstungen in nicht blos zum vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmten Räumen müssen , sofern sie nicht vom inneren Flch -
boden gemessen mindestens 80 vm hoch sind , alg Schutzvorrichtung gegen
das Hinausfallen gut befestigte Fenstervorsätze von entsprechender Höhe er¬
halten. Ebenso sind alle an Balkonen und den sonstigen zugänglichen , über
dem Erdgeschoß belegenen Gebäudcvorsprüngen hinreichend feste Brüstungen
oder Geländer von mindestens SO om Höhe anzubringen.

8. »3. Stallungen .
(8 - 3 Abs. 2 und 8- 4 Abs. 3 der Ver»rd»m>g » »« 27. Juni 1874 .)
Mauern von Stallungen sind von anstoßenden nicht demselben Zweck

dienenden Räumen mittelst Jsolirschicht abzusvndern ; bei nachgewiesenem
Mangel an Raum kann von der Baupolizeibehörde statt der Jfoürschichte
ein starker Verputz aus Cemrnt zugelassrn werden . Die Decke muß ent¬
weder gewölbt oder aus Holzbalken mit Verputz erstellt sein. .

Der Stallboden ist wasserdicht herzustellen sowie mit Gefälle und
Rinne zu versehen.

Wohnungen über Stallungen einzurichten ist nur dann gestattet, wenn
eine feuersichere Zwischendecke angebracht wird.

Innerhalb der überbauten Stadtteile mit Ausnahme derjenigen mit
vorwiegend landwirthschastlichem Betriebe dürfen Schweincställe nicht neu
eingerichtet oder in Gebrauch genommen werden .

Der OrtSpolkzeibehörde bleibt Vorbehalten , die Benützungvon Schweine-
stLllen im einzelnen Falle aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und
Reinlichkett zu untersagen und zwar auch in denjenigen Stadtteilen , in
welchen die Neuerstellung von solchen nach Obigem an sich zulässig ist.

8. 8«. Aborte .
( 88 - 1 rmVH der Verordnung »»» 27. Auni 1874 , L.-R.- S . 674) .
1. Für jede Wohnung ist ein entsprechend zugänglicher , umwandeter,

überdeckter und verschließbarer Abtritt von nicht unter 90 vm Breite im

Lichten anzulegen; die Sitze sind mit Deckel zu versehen.
Ausnahmsweise genügt für 2 Uamilienwohnungen ein Wort , sofern

dieselben zusammen nicht mehr als 4 Zimmer enthalten.
Soll der Dachstock — Mansardstock — zu Wohn- und Schlafräumen

benutzt werden, so muß auch dieser einen Abtritt erhalten.
Ebenso sind in anderen zum Aufenthalt von Menschen bestimmte »

Gebäuden — insbesondere Fabriken uud Gewerbeanlagen — Abtritte nach
Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen in erforderlicher Zahl und Größe
anzulegen . Dabei muß im Allgemeinen durchschnittlich auf 30 Personen
ein Wort gerechnet werdm. Wo beide Geschlechter in größerer Zahl ver¬
kehren, sind getrennte Work mit besonderen Zugänge« zu erstellen.

2. Alle Worte müssen genügend lüstbar sein ; nöthigenfallS sind die¬

selben mit Ventilationseinrichtungen zu versehen (vergl. 8- 78 wegen der

Fenster).
3. Abtritte und Pissoir« sind von nicht blo« zu vorübergehendem

Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen durch undurchlässige Wände
bezw. Decken zu trennen. (Schluß folgt.)
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Badischer Frauenverein
3L Mit dem 12 . Mai wird die bisherige Vereinsklintk geschlossen und am 13 . Mai der Dienst

stn Ludwig Wilhelm-Krankenheim eröffnet .
Der letztere umfaßt in erweitertem Umfange die bisher in der Vereinsklinik unterhaltenen An¬

stalten zur Behandlung von Augenkranken und Kranken chirurgisch gynäkologischer Behandlung , die
Station der Krankenschwestern für Privatpflege und eine Abtheilung für weibliche Pfründner .

lieber die Aufnabme in die letztere Abtheilungwolle man sich an den Vorstand der AbtheilungIII .
des Badischen Frauenvereins wenden .

Im Ludwig Wilhelm - Krankenheim werden die Sprechstunden des Chefarztes der Augenab«

theilung Herrn Hofrath vr . M aier zu den bisher üblichen Vprmittagsstunden , diejenigen des Chef¬
arztes der chirurgisch - gynäkologischen Abtheilung Herrn vr . Benckiser an den Werktagen von 11
bis 12 Uhr stattfinden.

Einige von dem übrigen Hospitaldienst abgesonderte Zimmer sind für Kranke , welche in Be¬
handlung ihres seitherigen Arztes verbleiben wollen; Vorbehalten .

Anmeldungen wolle» durch den behandelnden Arzt an die Vorsteherin der Anstalt , Fräulein
Roys , gerichtet werden . ^

Karlsruhe , 10. Mai 1890._ Der Borstand der AbtheUuug HI .

MW" Versteigerung .
Freitag den 16 . Mai d . I ., Nachmittags 2 Uhr

versteigere ich im Austrage Amalienftraße I Li» , parterre , Eingang
neben - er bad. Presse , gegen Baarzahlung:

1 polirtes Büffet, 1 Büffet in Eichen , 2 polirte Waschkommoden mit Marmor , 3 Lehnfau¬
teuil«, 1 großen, eleganten Pfeilcispiegel mit Console , 1 Nähmaschine zum Treten , 1 neue , sehr
gute , große Badewanne mit 3 Mcssinghahnen und Ventilen , 1 Kanapee und 6 Fauteuils in
Roßhaar , 1 eiserne Waschmange mit Tisch , 1 Waschmange in Holz , 1 Oelgemälde (Becker),
1 großen und 1 kleinen Regulator , 1 Standuhr in Bronce , 2 schöne Lampen , 1 Kinderwagen,
einige Pack Strickwolle und Baumwolle rc , .2.

wozu Liebhaber böflichst einladet KK . ILOSSIN » « » , AuttwNLtor .

Oefsentliche Versteigerung.
Freitag den 16. Mai ,

Vormittags 8 Uhr und Nachmittags
2 Uhr

versteigere ich hier — Kaiserstraße 231 — im Voll-
streckungSweg öffentlich gegen Baarzahlung :

1 großen Wirthschaftsherd mit Kupfcrschiff,
1 Speise - und 1 Eisschrank , 1 Küchenschrank,
vieles Porzellan , kupfernes und anderes Küchen¬
geschirr, 1 Büffet, 1 Schwenkapparat mit Kupfer -
keffel, 1 Weinküblkasten , 2 Gläsergestclle , 2 Re¬
gulatoruhren, rothe und weiße Faßweine, Flaschen ,
Krüge , Fässer , 1 Faßschlitten , 1 Wirthschafts-
schild, 2 große Hängelampen, ferner 2 complette
Möbelgarnituren , 1 kleines Sopha , Chiffonnieres,
Wasch- und andere Kommoden , Tische , Stühle ,
Nachttische , mehrere aufgerichtete Betten , Spie¬
gel , Bilder , Vorhänge, Teppicke , Nouleaux, 2
Fahnenstangen, 1 Badzuber, 1 Waschmange und
sonst Verschiedenes .
Karlsruhe , den 10. Mai 1890.

2.2. Häffner , Gerichtsvollzieher.

Wohnungen zu vermiethen .
3.2. Adlerstraße 5 ist der 2. Stock des Vor¬

derhauses, bestehend in 4 Zimmern, Küche, Keller
und Mansarde , per sofort oder auf 23. Juli zu
vermiethen. Näheres im Laden .

— Äkademiestraße 23 ist eine neu her¬
gerichtete, freundliche Mansardenwohnung, nach der
Straße gehend , bestehend aus 3 Zimmern , Küche
und Zugebör. auf 23. Juli oder sofort zu vermiethen .

3.2. Amalienstraße 71 , Eingang Leopold-
straße, ist im 4. Stock eine freundliche Wohnung
von 3 Zimmern mit Alkoven , Küche und sonstigem
Zugehör auf 23. Juli zu vermiethen . Einzusehen
zwischen 10 und 2 Uhr. Zu erfragen im 2. Stock.

— Gartenstraße 25 ist der 2. Stock von 4
Zimmern mit 2 Balkons, Bad sammt allem Zugc-
bör per 23. Juli zu vermiethen . Näheres Frieden¬
straße 7 im 2. Stock des Seitenbaues .

*3.2. Hirschstraße 1 , in der Nähe der Kaiser -
straßr , ist der 2 . Stock , bestehend aus 7 Zimmern
nebst allem Zugehör, auf 23. Juli für 1175 Mark
zu vermiethen . Alles Nähere bei I '. Vavk ,
Ettlingerstraße 17.

— Hirschstraße 73, über der Hirschbrücke, ist
der 3. und 4. Stock von je 6 Zimmern , Balkon,
Badezimmer, Küche rc. sogleich oder auf 23 . Juli
zu vermiethen . Preis : 3. Stock 950 M -, 4. Stock
850 M. Auskunft bei R . Kiby im 1. Stock da-
selbst.
- ^ Hirsch straße 96 , bei der künftigen Hirsch-
brucke , ist im 3. Stock eine Wohnung von 4
Zimmern . Küche . Keller . Mansarde , Balkon,
Speicherraum, sowie im 4. Stock eine Wohnung
von 3—4 Zimmern und Zugehör auf 23 . JuÜ
preiswürdig zu vermiethen . Nähere« Amalien¬
straße 17 im 2. Stock.

— Kaiserstraße 187 ist aus 23. Juli eine
Wohnung, drei Stiegen hoch , von 4 Zimmern und
2 Mansarden billig zu vermiethen . Näheres da¬
selbst, eine Stiege hoch .

— Kaiserstraße SK ist der 2. Stock aus
23. Juli zu vermiethen. Einzusehen täglich von
2 — 4 Uhr.

— Kreuzstraße 29 find der 2. , 3. und 4.
Stock von je 5 Zimmern , Küche , Kammer und
Keller, mit Aussicht nach dem Palaisgarten ,
per 23. Juli oder früher zu vermiethen. Näheres
im Comptoir.

5.3 . Krieg st raße 4SI , direkt dem Haupt¬
bahnhofe gegenüber , ist der 4 . Stock , be¬
stehend aus 6 geräumigen Zimmern , Bade¬
zimmer , schönen Mansarde » uud Kellern , per
23. Juli oder früher prriswürdig zu ver -
mietheu . Die Wohnung ist der Neuzeit ent»
sprechend auf das Eleganteste und Bequemste
ausgrstattet .

— Kurvenstraße 16 ist im 3. Stock eint
Wohnung von 3 Zimmern mit Veranda auf 23.
Juli zu vermiethen. Näheres im Laden .

— Kurvenstraße 22 ist der 2. Stock, be¬
stehend aus 5 hübschen, elegantenZimmern , Veranda,
Balkon, Badekabinet, Küche , 2 Mansarden und 2
Kellern auf 23. Juli billig zu vermiethen. Näheres
im 2. Stock daselbst .

43 . Kurvenstraße 27 ist im 3. Stock eine
schöne Wohnung von 5 Zimmern , Balkon und
sonstigem Zugehör , der Neuzeit entsprechend ein¬
gerichtet , sofort oder später billig zu vermiethen.
Näheres dasebst im 2. Stock.

32 . Leopoldstraße 30 ist im 4. Stock eine
Wohnung hinter GlaSabschluß von 4 Zimmern
und Küche, Mansarde und Keller auf 23. Juli zu
vermiethen. Näheres Konditorei Harlsiuger ,
Kaiserstraße 36.

— Luisenstraße 45 ist im 2. Stock eine
freundliche Wohnung mit Glasabschluß , bestehend
au« 2 Zimmern , Speicherkammer, Küche und Keller,
auf 23. Juli zu vermiethen. Näheres im Laden .

— Moltkestraße IS» (Hardtwaldstadt ,
theil ) ist die Parterrewohnung , bestehend aus
S geräumige » Zimmer » nebst Augehör , auf
23. Juli d. 2 . zu vermiethen . Eiuzusehrn
von Vormittags 11 Uhr ab . Nähere Aus¬
kunft wird Amalienftraße 79 im Bürea «
ertheilt .

— Ritterstraße 10 ist der 4. Stock von 5
Zimmern, 1 Badezimmer nebst allem erforderlichen
Zugehör auf 23. Juli oder 23. Oktober zu ver-
mtethen. Näheres im Laden zu erfragen.

3.2. Rüppurrerstraße 62 ist wegen Ver¬
setzung eines Beamten im 2. Stock eine schöne
Wohnung mit Glasabschluß, bestehend aus 4 gro¬
ßen Zimmern, Küche , Keller, Mansarde , Antheil
am Waschhaus und Trockenspeicher , auf 23. Juli
zu vermiethen . Zu erfragen parterre oder beim
HauSeigenthümer: Zirkel 33 a im 4. Stock.

— Rüppurrerstraße 68 ist der 2. Stock ,
bestehend in 4 Zimmern , Küche, Keller und Man¬
sarde , auf 23. Juli , und der 4. Stock von 4 Zim¬
mern, Küche, Keller und Mansarde sofort oder auf
23. Juli zu vermiethen. Zu erfragen Rüppurrer¬
straße 70, parterre.

*3.3. S chk ller straß e 20 (Neubau) find mehrere
Wohnungen von 2 Zimmern sammt Zugehör auf
23. Juli zu vermiethen. Näheres im 3. Stock.

*2 .2. Sophienstraße 82 ist im 1. Stock eine
schöne Wohnung von 3 Zimmern , wovon eine« alS
Laden benutzt werden kann, auf 23. Juli , und eine
solche im 2. Stock von 4 Zimmern mit Balkon auf
23 . Juli oder früher zu vermiethen. Näheres bei
I . F . Nagel , Sophienstraße 84.

— Waldhornstraße 24 ist eine Wohnung
von 3 Zimmern und Küche mit großer , Heller
Werkstätte zu vermiethen .

— Waldhornstraße 24 ist eine Wohnung
von 1 Zimmer und Küche zu vermiethen.

— Waldstraß .e 56 ist der untere Stock von
5 Zimmern , Älkov , Speisekammer und Zugehör
auf 23. Juli zu vermiethen . Nähere« im Hinter¬
haus.

— Westendstraße 7 ist eine Wohnung
von 4 Zimmern , Alkoveu , Küche, Mädchen -
und Waschkammer, 2 Kellern auf 23. 2uli
zu vermiethen . Nähere « im 2. Stock .

— Westendstraße 22, Ecke der Sophien »
straße, ist die Bel - Etage von 6 geräumigen ,
der Neuzeit entsprechende» Zimmer », Küche,
Balkon , Veranda , Badezimmer , Speisekam¬
mer , Garderobe, Trockenspetcher und sonsti¬
gem Zugehör auf 23. Juli zu vermiethen .
Näheres im 3. Stock von 2 — 4 Nhr Nach¬
mittag «.

— Westeudstraße 29 » ist der dritte
Stock , bestehend au« 3 — K der Neuzeit ent»
sprechend eingerichteten Zimmer » nebst Küche,
Bad , Fremdenzimmer und allem sonstigen
Zugehör , sofort oder per 1 . Juli d. I . za
vermiethen. Näheres Friedenstraße 6 , par¬
terre _̂ _

— Ecke der Gottesauer- und Lachnerstraße 14
ist im -2. Stock eine schöne Wohnung mit Balkon
von 4 Zimmern nebst Zugehör wegen Versetzung
anderweitig zu vermiethen . Näheres daselbst im
Laden ._

— Eine Mansardenwohnung von 3 Zimmern ,
Küche und Zugebör ist im Seitenbau auf Juli zu
vermiethen . Nähere- Werderstraßr 45 im Laden.

— In bester Lage der Westeudstraße ist
» ine elegante Parterrewohnung , enthaltend
6 Zimmer , Küche. Speisekammer , 2 Keller »
abtheilunge«, 2 Mansarde «, Badezimmer mit
vollständiger Einrichtung rĉ , auf 23 . Juli
oder früher zu vermiethen . Näheres Spital »
straße 48 ( Büreau ) und Hirschstraßr 8«,
parterre._

— Erbprinzeustraße 4 ist im 4. Stock eine
geräumige Wohnung von 7 Zimmern nebst Zu»
gehör auf 23. Juli d. I . zu vermiethen. Nähere»
Herrenstraße 31.

— Eine Wohnung won 3 hübschen Zimmern
Küche, Mansarde und Keller ist auf 23. Juli an
ordnungsliebende Leute zu vermiethen. Preis
380 Mark. Näheres Kurvenstraße22 im 2. Stock.
^

— Kaiserstrabe 150 ist im 3. Stock eine schöne
Wohnung, bestebend au« 5 Zimmern nebst Zu¬
gehör, auf 23 . Juli d. I . zu vermiethen. Nä¬
heres Kaiserstraße 150 im Laden recht«.

_ ^
— Eine Mansardenwohnung vo« 2 Zimmern

sammt Küche ist sogleich oder auf 23. Juli zu
vermiethen . Nähere- Kaiserstraße 203 im Laden.

— In dem Hause Douglasstraße 7 ist die Bel -
Etage-Wohnung, bestehend aus 5 Zimmern , Küche ,
Speisekammer, 1 Mansarde , 1 Kammer, 2 Kellern,
Antheil an der Waschküche und Trockenspeicher ,
per sofort oder 23. Juli zu vermiethen. Einzusehen
zwischen 11 —3 Uhr. Näheres im 1. Stock.

2.2. Eine schöne , gesunde Wohnung , bestehend
in 5 Zimmern . Küche u. s. w. , mit GlaSabschluß,
Gas - und Wasserleitung versehen , ist aus 23 . Juli
zu vermiethen . Zu erfragen Zirkel 3 , Ecke der
Waldhornstraße» parterre ._

— Mühlbnrg . Falterstraße 17 , gegenüber
der Seneca'schcn Fabrik, find zwei Wohnungen von
je 2 Zimmern und Küche zu vermiethen.

Kaiserstraße 84
ist die Bel -Etage mit 7 Zimmern , Balkon , 2
Kammern , 2 Kellern, Küche u. f. w., schön her¬
gerichtet, per sofort oderfpäterzu vermiethen. Aus¬
kunft im 2. Stock bei I . Küst , Priv . —

HebelstraHe IS
find der 2. und 3. Stock , bestehend au« je
3 Zimmern , Küche , 2 Kellern und 2 Man¬
sarde« , auf 23. Juli oder früher zu ver -
miethe ». Näheres daselbst t» 2. Stock .



Ktns-iDm-m« i» «mich».
— Gtne elegante Wohnung in der Bel -Etaae

von « geräumigen Zimmern, wornnter -m
Saal , und Zugehör , auf die Hirsch- und So¬
phienstraße gehend, ist sofort oder für später
zu »ermiethen . Näheres bei

Htrschstraße 3S » .

8.3. In einem ruhige» , neu eingerichteten Hause
ist eine schöne Mansardenwohnung von 2 Zim¬
mern. Küche, Keller und Speicher an eine kleine
Familie auf 23. Ju 'i zu vermiethen . Auskunft
tmalienstraße 55, part erre (Glasabschluß).

Kreuzstratze 23
sind der 2. , 3. und 4. Stock , bestehend aus je 5
Zimmern , Küche , Keller und Mansarden , auf 23.
Juli oder früher zu vermiethen . Näheres im Neu¬
bau selbst von 2 — 4 Uhr oder beim Eigentbümer,
Friedrich Fetzner , Hebelstraße 15 im 2. Stock.

Kaiser - Allee 21
ist eine freundliche Wohnung, Bel-Etage mit Balkon
und freier, schöner Aussicht , von 6 Zimmern , Bade¬
zimmer und allem Zugehör sofort oder auf 23. Juli
zu vermiethen. Näheres daselbst parterre. —

Sosirt oder auf 23 . Juli
ist Karlstraßc 29 der 2. Stock, bestehend in 4 Zim¬
mern mit Balkon, elegant ausgestattet, Küche, Man¬
sarden und Keller, zu vermiethen. Näheres Karl-
straße 29 » im 2. Stock . _

—

Friedenstraße7
migen Zimmern mit Ballon , 2 Mansarden sammt
allem Zugehör, sofort oder per 23. Juli beziehbar ,
billig zu vermiethen. Näheres im 2. Stock des
GeilenvaueS. —

Gottesaueestraße 13
ist im 2. Stock eine Wohnung , bestehend au»
8 Zimmern , Küche , Mansarde und Waschküche
nebst Keller , auf 23. Juli zu vermiethen . Näheres
im Laden . 3 .3.

Doualasstratze 3
ist der 3. Stoa (8 Zimmer , Veranda und
Zngehör ) per 23. Juli zu vermiethen . Z «
erfrag en im 3. Stock daselbst ._ —

Wohnung zu vermiethen .
Ritterstraße 4 ist im 2. Stock eine geräumige

Wohnung von 5 Zimmern und Zugehör , mit
Wasser - und Gasleitung versehen , auf 23. Juli
ru vermiethen. Zu erfragen im 2. Stock in der
Buchbinderei. —

Ls-en zu vermielhen.
3.2. Kaiserstraße 126 ist ein schöner Laden

mit 2 Schaufenstern nebst anstoßendem Zim¬
mer und Küche , passend für jedes bessere
Geschäft , per W. Juli zu vermiethen. Näheres
daselbst im Uhrenladcn.

Laden zu vermiethen .
Ein schöner Laden mit oder ohne

Wohnung ist sogleich oder später billig
zu vermiethen : Adlerstraße 7 , nächst
der Kaiserstraße. —

Laden zu vermiethen .
4L Ein neuer Laden mit 2 großen Schaufenstern,

Comptoir und großem Keller ist auf 23. Juli zu
vermiethen. Näheres Kaiserstraße 36 im 2. Stock .

Laden .
— Ein kleiner Laden mit zwei Schaufenstern ist

billig zu vermiethen. Nähere» Kronenstraße 58 im
2. Stock.

mit dahinterliegenden Räumen ist auf 23. Juli zu
vermiethen : Lammstmße 2. _ —

Werkstätte mit Wohnung zu vermietheu.
3.3. Eine schöne Werkstätte nebst schöner Woh¬

nung von 3 Zimmern , Küche , Keller , Speicher¬
kammer ist auf 23. Juli zu vermiethen : Amalien-
straßr 55.

e - rosa

Meinen wertsten Kunden zur er-
gebenen Mittheilung , daß sich mein

Fabrik-Waaren-Lager
von nun an

Hebelstraße 1 ,
in nächster Nähe des Marktplatzes »
befindet. -L

Geschäftsverlegimg und Empfehlung.
*3.2. Meinen werthm Freunden , Gönnern und speciell den tit . Einwohnern de» Dahuhof -

stadttheUS die ergebene Mittheilung , daß ich mein

Kurr-, Vei88- mul VoIIn»srsil-8s8vIM
von der Spitalstraße 3 nach der Lnisenstraße 31 (Ecke der Luisen - und Wilhelmstraßes verlegt habe .

Indem ich mich in obigen Artikeln bei den billigsten Preisen und reellster Bedienung besten»
cmvfohlen halte , danke für das mir bis jetzt bewiesene Wohlwollen, mit der höfl . Bitte , mir dasselbe
auch fernerhin bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll

13 Lnisenstraße 31.
18.16. Man verlange überall

risvLvr , WciuhaMmg,
SteLnstraße 2S und Kreuzstraße SS ,

empfiehlt sein großes Lager aller in -
20 Ltr. an und zwar:

und ausländischer Weine in Gebinde « von

per Liter von Mk . — .48 bis Mk .
s V „ s ^ s ^
„ Flasche „ » 1 .60 „ „

I
" " "

1^70,
" "

Verschiedene Dessertweine .
Gest. Aufträge nimmt auch Herr lkriist tmvlirv « , Adlerstraße 1 , entgegen.

Weißweine
Nothweine
Schaumweine
Champagner
Vermouty

3.50 ,
2.50 ,

R . ZMkizn
'
s Mdco -lUM .

unübertroffen an Glanz , Haltbarkeit und Deckkraft ,
find hier zu haben bei :

Herren Mutschler Sk Pfanz , Belfvrtstraße 7,
Herrn Eng . Carlein , Hirschstraße 29 ,

„ Rost . Fritz Wittwe , Kaiserstraße 229,
„ Adolf Hofherr , Ecke der Herren- und Blumenstraße,
„ Leop. Laub Wittwe , Ritterstraße 11 ,
„ Emil Richter, Zähringerstraße 77,
„ Fr. Reich, Ecke der Kaiser- und Fasanenstraße,
„ Wendeli« Grimm, Kaiserstraße 19,
„ Chr. Hertle, Ecke der Waldhorn - und Zähringerstraße,
„ Gust. Pilz , große Spitalstraße 1 ,
„ Gust. Bronner , Ecke der Wilhelm - und Bahnhofstraße,
„ W . Wießner , Marienstraße 9,
» A . Landnran «, Werderstraße 61 ,
, Konrad Karrer, RLppurrerstraße 34,
„ Jean Wieder, Luisenstraße 45,
„ Ernst Deuble , Augartenstraße 24,

sowie in der Fabrik » Augartenstraße 21 .
Im Stadttheil Mühlburg bei

„ A . Jmbery Wittwe , Rheinstraße 18. 32.
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Geschäftsraum,
großer, Heller, mit GaS, mit oder ohne Wohnung
von S Zimmern rc ., per 23. Juli zu vermiethen:
Gteinstraße 29._

—

Wohnungs -Gesuch
2L . Gin « freundliche Wohnnng von 6 bi« 7

Zimmern mit Zugehör , der Nenzeit entspre¬
chen» ansgeftattet , wird per 23. Juli oder bi«
Mitte August gesucht. Offerten unter Nr . 72«
nimmt da« Kontor de« Tagblattes entgegen .

Zimmer zu vermiethen.
*L2 . Werderstraße 13 ist im 3. Stock ein

schöne« , gut möblirte« Zimmer auf 1. Juni zu
»ermiethen. _

WL . Drei schön und gut möblirte Zimmer,
nach der Straße gehend , sind sogleich oder später
zu vermiethen. Nähere« Lammstraße 7a , eine
Trepp« hoch links, Eingang Filiale Käppele .

*2,2. Akademiestraße 15 ist ein freundlich möb -
trte» Zimmer zu vermiethen . Nähere« im 2. Stock
dc- ZHmterhause «. _

— Ein gut möblirte« Zimmer mit ganzer Pension
ist an einen soliden Herrn sogleich zu vermiethen .
Nähere« Blumcnstraße 25 im 2. Stock ._

3.3. In der Nähe des Hauptbahnhofe- ist ein
grobes , gut möblirtes Zimmer zu vermiethen.
Nähere« Rüvpurrerstraße 2 , parterre._

— Adlerstraße 7 ist im 2. Stock des Vorder¬
hauses ein schönes , unmöblirtes Zimmer sogleich
oder später zu vermiethen ._

*2.2. Bahnhofstraße 34 ist im 1 . Stock ein gut
möblirtes Zimmer mit schöner Aussicht sogleich oder
später an einen Herrn zu vermiethen . Zu erfragen
daselbst._

3 .2. Steinstraße 6 » drei Stiegen hoch , ist auf
1. Juni ein schönes , freundliches , möblirtes Zim¬
mer mit schöner Aussicht an einen oder zwei
Herren mit oder ohne Pension zu vermiethen.
Daselbst wird auch rin solider Herr als Mitbe¬
wohner gesucht. _ _

*2.2. Ein schön möblirtes Zimmer , auf die
Straße gehend , ist an einen soliden Herrn auf 1.
Juni zu vermiethen : Bürgerstraße 6 im 3. Stock .
Ebendaselbst ist eine Schlafstelle sogleich an einen
jungen Mann zu vermiethen .

ist sofort oder später zu vermieihen : Kronenstr. 53
im 4. Stock de« Vorderhauses rechts. 3.2.

Zimmer zu vermiethen .
*2 .2. Ein Zimmer , möblirt oder unmöblirt, ist

zu vermiethen: Werderplatz 33 im 4 . Stock.

Werkstätte
zu vermiethen: Steinstraße 29 .

7000—8U00 Ml. LLVL/L
Nachhypotheke , welcher noch 1200V Mk. Nachfolgen,
sofort oder später gesucht. Adressen bittet man
unter Nr . 77s im Kontor des Tagblattes abzu¬
geben. 2.2.

Baufchloffer ,
, tige , können sofort eintreten bei L. Mayer ,

öaldstraße 15. 2.2.
*3L . Ein selbstständiger

Schlosser,
Gitterarbekter, erhält dauernde Arbeit bei gutem
Verdienst. Reise vergütet. Man wende sich ge¬
fälligst an

keuKkvi * ,
Kunst- und Baufchlofferei,

St . F«L» « « » . 8 »»r.

. ^ Ein tüchtiger Küfer
A.chs *Mald Stelle (Brauerei vorgezogen). Näheres
Waldstraße 40 . zum weißen Berg._

«L2 .

Is
M AMmermädchen. Kellner, « Lf

Köche und Diener finden
EM und suchen Stellen ; ebenso
27 ^ empfiehlt Dienstp-rsönal für
Hotel« und bessere Stände das Haupt-Placirung «.
küreauvon « . Tröster , Karlstrabe 17 , parterre,
gegenüber dem Hotel Tannhäuser.

— Köchinnen , Kellnerin-
! »en , Büffetdamen, Ladne -
>nnncn , Erzieherinnen und

Hmmermadchen. Kellner,
röche und Diener finden

MW

Donnerstag den IS . Mai , Nachmittags L Uhr,

IsLIlihsr-VoiLesrh ,
gegeben von der Kapelle deS

1 . Badischen Leib - Grenadier- Regiments Nr. 1VS .
Musikdirigent : Haettxv .

! Abonnenten .Eulkitt j Nichtabonnenten
^ roxr » lu irr .

20 Pfg.
50 »

I .
1 . Tivolt -Marsch . Stör .
2. Inbel -Ouvertur « . . Weber.
3. ^ 11» »teil » vvi »N«lei »t « . Italienische Romanze . Robandi.
4. Doldatentänze . Walzer . Lanner.

H .
5. Ouvertüre zu „Ein Morgen , Mittag und Abend in Wien" . . . Suppö .
6. Militär -Sinfonie . Haydn.
7. Liebeslied , Walkürenritt und Feuerzauber a. d. »Walküre" . Wagner.
8. l? teL -^ « «Lvt . Quadrille . . . Cuzent.

m
9. Tannhänser -Marsch . Waguer.

10 . Au « dem lieblichen Remsthale . Polka . Schley.
11 . Mamsell Uebermuth . Potpourri . Schreiner .
12 . Sausende Husaren . Galopp . Morlry .

Bei ungünstiger Witterung findet das Concert in der Festhalle statt .

Heute Donnerstag den 15 . Mai (Himmelfahrtstag )
Großartige Vorstellung der

englischen Variete - Gesellschaft.
Zum ersten Male in Deutschland.

Die auftretenden Künstler sind Specialitäten I. Ranges.
(Näheres durch die Plakate .)

Anfang 4 und 8 Uhr. Eintritt 40 Pf .
Die Direktion : ß«.

Amalienba- Durlach.
Donnerstag den 15 . Mai (Himmelfahrtstag )

Qlrossss IlLilihsr -
gegeben von der Kapelle des Leib -Dragoner -Regiments .

Anfang 4 Uhr Nachmittags .

ktnilmrmvimelier Verein.
Samstag den 17. Mai 1890

im großen MufeumSfaal

unter gefälliger Mitwirkung der Großh . Hofopernsängerinnen Frau Neuß und Fräulein
Friedlein und des Großh . Kammersänger« Herrn Rofenberg , sowie de« Verein «mit-

gliedeS Herrn A . Römhildt .

Erste Abtheilung .
An« „de« Heiland« Kmdheit" . H. Berlioz.

u. An der Krippe zu Bethlehem,
d. Die Hirten versammeln sich vor der Krippe (Orchester ),
o. Abschiedsgesang der Hirten beim Scheiden der heiligen Familie,
ä . Die Ruhe der heiligen Familie.

Zweite Abtheilnng .
Große Messe in L « Sur . Franz Schubert.

3.3. Anfang 7 Uhr . Ende gegen S Uhr .

Der Text der Gesänge wird am Eingang deS Saale « Mm Preise von 20 Pfennig abgegeben.
Der Eintritt ist n«r Drreiusmitgliedern gestattet .



SVSÄ

Gm ; brdriltkick KmskmiißiMK
wegen dcmSGcr baulicher Beriinierung und Bergrößermg meiner Geschäftsräume.

Maarä Nnrnltittlur .

L 8 S Kaiserftraße L 8 S .
Hauptgeschäft i« Damenmänteln , Trauer- und Halbtranerwaaren.
Wegen gänzlicher Aufgabe sämmtlicher farbigen Kleiderstoffe » Wafchstoffe « . Tricot -

Taillen wird der noch vorräthige Lagerbestand zu und unter den Ankaufspreisen abgegeben.

lilein Luk äas ReiolrirsIliZste assortirtes I -gZer irr

KIsve -

,
kÄiiWkeii » ml 8oii» Ml >» ickeI» iIieii

« ilkslm
rrlvürioLsplatr 4 .

Kaiserftraße 201 , nächst der Waldstraße.

pffsnron - Kslirung
für

Tops- und Garten -Gewächse.
In Blechdosen 25 und SO Pfa. ,

2'/, und 5 Kilo-Büchsen 3 u. 5 Mk. ,
offen per Kilo 1 Mk. 50 Pfg.

In Samen- , Material- und Blumen»
lscheste Wirkung,
größeren Materic Handlungen.VorrLt̂ i^ r^ roßerer̂ Watenal-^ Colonia ^ m^^ ^ erei-^arwlun ^em

ML -

ML

WM" Folgt ei« Aweites Blatt .
Druck uu» Verlag der Lhr. Fr. MüllerM » Hofbuchhmdlmlg , redigtrt unter VerautwortlichkeÜ v»n W. Müller tu Karlsruhe .
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